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An den 

Wettspielausschutz des NÖTV Kreis Mitte 

z.H. Herr Alexander Linsbichler / Wettspielausschuss 

Gersthoferstraße 12/2/4 

1180 Wien                

 

                                Böheimkirchen, am 14. Mai 2012 

 

 

Betrifft: Stellungnahme - Protest des UTC Tulbing Wilfersdorf 

gegen das Resultat der Begegnung TEK Böheimkirchen 1 gegen UTC 

Tulbing Wilfersdorf 1 vom 12.5.2012 (1. Runde) des Bewerbs Da-

men in der Kreisliga A/1 

 

SACHVERHALTSDARSTELLUNG 

 

Wir sind der Meinung, dass unsere Mannschaft nicht gegen den § 

7 Abs. 5 der Durchführungsbestimmungen für die 

Mannschaftsmeisterschaft NÖTV Kreis Mitte 2012 verstoßen hat. 

 

Frau Elfriede Fassler war, wie jede andere Spielerin, zum 

Zeitpunkt der Bekanntgabe der Aufstellung (Eintrag in den 

Spielbericht) willens und in der Lage ihre Begegnung auf „Po-

sition 3“ zu bestreiten. Die erwähnte „Verletzung“, die sie am 

Vortag in einem anderen Bewerb (Seniorinnen) zur Aufgabe 

zwang, war eine schmerzhafte Muskelverhärtung, die mittels lo-

kaler ärztlicher Behandlung unseres Gemeindearztes, wieder be-

hoben werden konnte. Frau Fassler hat daher ihre Begegnung am 

11. Mai im Hinblick auf die, ihr persönlich wichtiger erschei-

nenden Begegnung der Allgemeinen Damen-Klasse am Folgetag, 

vorzeitig beendet, da Sie Folgeschäden für ihren Körper ver-

hindern wollte. 

 

Am 12.5. verging zwischen Bekanntgabe der Mannschaftsaufstel-

lung und der angesprochenen Aussage von Frau Fassler etwas 

mehr als eine Stunde. Als sich die beiden Spiele der Nummer 1 

und Nummer 2 nach etwas mehr als einer Stunde dem Ende zuneig-

ten und Frau Fassler ihre Tennisausrüstung aus dem Auto holte 

um sich umzuziehen, machte sich der Muskelschmerz erneut be-

merkbar. Der starke Schmerz, das plötzliche Unwohlsein und das 

Eintreten von Unschärfe-Empfinden machten ihr Antreten zu die-

sem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Daher informierte die Spie-

lerin ihre Gegnerin vor Betreten des Platzes bereits über ihre 

Aufgabe. 
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BEGRÜNDUNG 

 

Die gegnerische Mannschaft ist laut § 7 Abs. 10 der Durchfüh-

rungsbestimmungen für die Mannschaftsmeisterschaft NÖTV Kreis 

Mitte 2012 sofort nach Eintragung der Mannschaftsaufstellung 

verpflichtet die Richtigkeit der Aufstellung zu überprüfen. 

Bis zur Aufgabe von Frau Fassler hatte die Mannschaft des UTC 

Tulbing Wilfersdorf keine Einwände gegen die Aufstellung und 

hat somit ihre Zustimmung gegeben. 

 

Der Umstand, dass bei Frau Fassler eine am Vortag erstmals di-

agnostizierte Sehbeeinträchtigung akut geworden ist, ist unse-

rer Meinung als „Höhere Gewalt“ einzustufen. 

 

Die Spielerin hat seit Beginn der Online-Aufzeichnung 2000 

NOCH KEIN Einzel „w.o“- bzw. vorzeitig aufgegeben. Daher zeigt 

auch dies, dass sie eine sportlich sehr ehrgeizig denkende 

Spielerin mit großer Zuverlässigkeit ist, der man den Vorwurf 

der Unsportlichkeit absolut nicht machen darf und kann. 

 

Entsprechend § 7 Abs. 10 der Durchführungsbestimmungen für die 

Mannschaftsmeisterschaft NÖTV Kreis Mitte 2012 wurde das 

Nichtantreten von Frau Fassler korrekt mit einem Punkteverlust 

gegen Böheimkirchen gewertet. Beide Mannschaftsführer haben 

die korrekte Abwicklung nach Beendigung der Begegnung mit ih-

rer Unterschrift bestätigt. Lediglich ein Vermerk, der die 

oben beschriebene Verletzung von Frau Fassler dokumentiert, 

wurde notiert. Die Gegnerinnen waren während der ganzen Begeg-

nung freundlich, besorgt und um unser Wohlergehen bemüht. 

 

Da der Aufsteiger UTC Tulbing Wilfersdorf die Begegnung 3:4 

verloren hat und mit allen Mitteln um den Klassenerhalt in der 

Kreisklasse A kämpft, wurde anscheinend erst nach Ende der 

Partie über einen Protest nachgedacht, obwohl man während der 

Partie keine Bedenken an der Richtigkeit hatte. Keine unserer 

Spielerinnen wurde am 12.5 über eine mögliche Verfehlung in-

formiert und ist vom plötzlichen Vorwurf eines Regelverstoßes 

überrascht. 

 

Wir ersuchen daher um Abweisung des Protestes, da kein Regel-

verstoß gegen den § 7 Abs. 5 der Durchführungsbestimmungen für 

die Mannschaftsmeisterschaft NÖTV Kreis Mitte 2012 seitens un-

seres Vereins bzw. unserer Damenmannschaft vorliegt. 

 

TEK Böheimkirchen   

 

Dr. Christoph Powondra     Leopoldine Frid 

     (Präsident)       (Mannschaftsführerin) 


